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C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen 
 sonstiger Dienststellen und Organisationen 
 
 

Gesellschaft für Biokompost mbH 
Kreisstraße, 38704 Liebenburg 
Jahresabschluss zum 31.12.2012 
Die Gesellschaft hat 
• die Bilanz 
• den Anhang 
beim Unternehmensregister  
(Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH) eingereicht. 
Liebenburg, den 27.06.2013 
Die Geschäftsführung 
 

 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung sowie An-
hang- unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Gesellschaft für Biokompost 
mbH, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31 Dezember 2012 geprüft. Durch § 155 NKomVG 
wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaft-
lichen Verhältnisse der Eigengesellschaft i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmun-
gen des Gesellschaftsvertrags sowie die wirtschaftlichen Verhältnisse der Eigengesellschaft. Unse-
re Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über 
die wirtschaftlichen Verhältnisse der Eigengesellschaft abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden 
und das mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Eigengesellschaft Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtli-
che Umfeld der Eigengesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 
Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-
systems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht 
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der an-
gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. 
Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir darüber hinaus entsprechend den vom 
IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der 
wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass un-
sere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtli-
chen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Eigengesellschaft. Der La-
gebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der Eigengesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar. 
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Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung entsprechen nach unserer pflichtge-
mäßen Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die Ent-
wicklung der Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität geben zu Beanstandun-
gen keinen Anlass. Die Gesellschaft wird wirtschaftlich geführt.“ 
 
Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor-
schriften und Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 
450). 
 
Beschluss: 
1. Der Lagebericht 2012 mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 wird festgestellt. 
 

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 48.072,06 € und der Gewinnvortrag aus dem  
    Wirtschaftsjahr 2011 in Höhe von 393.795,72 € sind wie folgt zu verwenden: 
 

• 25.780,00 €  werden an die Gesellschafter nach dem Verhältnis des von ihnen im Wirt-
schaftsjahr 2012 gezeichneten Stammkapitals ausgeschüttet. 

• Der verbleibende Rest wird auf das Wirtschaftsjahr 2013 vorgetragen. 
 

3. Dem Geschäftsführer wird gemäß seines Anstellungsvertrages der einbehaltene Lohn (Tantie-
me)  
    für das Jahr 2012 (7.000 € brutto) ausgezahlt.  
 

4. An die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gesellschaft  werden 10.000 € als Sonderzahlung 
    ausgezahlt  
 

5. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt. 
 

6. Dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt. 
 

7. Es wird vorgeschlagen, die Auditura GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baddeckenstedt mit 
der Jahresabschlussprüfung 2013 zu beauftragen. Als zuständiges Rechnungsprüfungsamt für 
das Wirtschaftsjahr 2013 wird das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Goslar vorgeschla-
gen. 

 
 
Der Jahresabschluss 2012 und der Lagebericht wird beim Landkreis Osterode am Harz, Herzber-
gerstr. 5 in 37520 Osterode am Harz, vom 22.07.2013 bis 30.07.2013 öffentlich ausgelegt und 
kann im Zimmer B 2.03 während der Dienstzeit eingesehen werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Herbert Probst 
-Geschäftsführer- 

 


